
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Maria Großbauer, Eva Blimlinger, 

Kolleginnen und Kollegen 

1von2 

zum Antrag der Abgeordneten Maria Großbauer, Eva Blimlinger, Kolleginnen und 
Kollegen (2122/A XXVII. GP) betreffend ein Bundesge.setz, mit dem das Künstler­
Sozialversicherungsfondsgesetz - K-SVFG, das Bundesgesetz über die Errichtung eines 
Fonds für eine Überbrückungsfinanzierung für selbständige Künstlerinnen und Künstler, 
das Kunst-, Kultur- und Sportsicherungsgesetz - KuKuSpoSiG und das Bundesgesetz 
über die Errichtung eines Non-Profit-Organisationen Unterstützungsfonds geändert 
werden in der Fassung des Ausschussberichts in 1241 der Beilagen (TOP 42) 

Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

a. In Artikel 4 wird nach der Z 1 folgende Z 1 a eingefügt: 

„ 1 a. § 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

(4) Die mit der Abwicklung beauftragte Stelle ist ermächtigt, abweichend von § 74 Abs. l 
und Abs. 2 BHG in folgenden Fällen von der Rückforderung von Förderungen abzusehen: 

1. Sofern eine Rückforderung einen in den Richtlinien gemäß § 3 Abs. l bestimmten 

Betrag, höchstens jedoch 20 Euro, unterschreitet, oder 

2. Sofern sich eine Rückforderung aus einem vom Fördernehmer gegenüber einem 

Bestandgeber geltend zu machenden Anspruch gemäß§§ 1104; 1105 ABGB ergibt, bis 

zu einem in den Richtlinien gemäß § 3 Abs.1 bestimmten Betrag, höchstens jedoch 
12.500 Euro monatlich." 

b. In Artikel 4 lautet Z 4 wie folgt: 

„ 4. § 6 samt Überschrift lautet: 

„Vollziehung und Inkrafttreten 

§ 6. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Kunst, 

Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, hinsichtlich § 1 Abs. 3 und § Sa Abs. 3 der 

Bundesminister für Finanzen und hinsichtlich § 3 Abs. 1 und § 5 Abs. 2 der Bundesminister für 
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport im Einvernehmen mit der Bundesministerin für 

Landwirtschaft, Regionen und Tourismus betraut. 

(2) Dieses Bundesgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 1 Nr. XX/202X tritt mit 
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2023 außer Kraft. 

(3) § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 und la, § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1, §Sa samt Überschrift und§ 6 Abs. 
1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. 135/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 

(4) § 1 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. 4/2021 tritt mit 1. Jänner 
2021 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. 
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(5) § 3 Abs. 1 und Abs. 4, § 4 Abs. 2, §Sb samt Überschrift m der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2021 treten mit 1. Jänner 2022 in Kraft."" 

Begründung 

Die aktuelle Judikatur des OGH zu § 1104 und § 1105 ABGB macht es erforderlich, eine 
praktikable Regelung zum Umgang mit Rückforderungen zu treffen, die sich mittelbar aus 
(nachträglich) nicht förderbaren Kosten für Bestandverhältnisse ergeben. Eine genaue Regelung 
ist den Förderungsrichtlinien vorbehalten. Zugleich wird eine Regelung geschaffen, dass eine 
Rückforderung von Bagatellbeträgen unterbleiben kann, um ein unwirtschaftliches Betreiben 
von Kleinstforderungen unterlassen zu können. 
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